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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Mittels eines Postulats wollte Mathias Reynard (sp, VD) den Bundesrat beauftragen, in
einem Bericht verlässliche Zahlen über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und in der
Öffentlichkeit zusammenzutragen. Internationale Studien belegten, dass ungefähr jede
dritte Frau an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt werde, so der Postulant. Für die
Schweiz fehlten aber aktuelle, flächendeckende Daten, weshalb bei der Untersuchung
des Ausmasses und der Entwicklung dieser Problematik grosser Handlungsbedarf
bestehe. Die Umsetzung vorliegenden Postulats liege zudem im Rahmen der Istanbul-
Konvention, welche von den Vertragsstaaten die Untersuchung aller Formen von Gewalt
gegen Frauen verlange. 
Der Vorstoss wurde in der Wintersession 2018 von Verena Herzog (svp, TG) bekämpft
und anschliessend in der Frühjahrssession 2019 erneut aufgegriffen. Herzog wies in
ihrer Begründung darauf hin, dass es entgegen den Aussagen des eingereichten Textes
sehr wohl aktuelle schweizerische Daten gebe und die entsprechenden Fakten bekannt
seien. Hinter diesem Postulat vermute sie aus diesem Grund vielmehr «Alarmismus und
Profilierung». Ihre Parteikollegin Céline Amaudruz (svp, GE) wies hingegen darauf hin,
dass bestehende Zahlen womöglich verzerrt seien, da nicht alle Opfer sexueller
Belästigung Anzeige erstatteten. In Zustimmung mit letzterer Aussage ergänzte
Innenminister Alain Berset, dass durch die geforderte Prävalenzstudie Diskrepanzen
zwischen der Realität und offiziellen Statistiken aufgedeckt werden könnten. Der
Nationalrat folgte der Empfehlung des Bundesrates und nahm das Postulat mit 93 zu 68
Stimmen an. Während das Ja-Lager fraktionsmässig durchmischt war, bestand das
Nein-Lager ausschliesslich aus Mitgliedern der Fraktionen der SVP und der FDP. 1

POSTULAT
DATUM: 19.03.2019
CATALINA SCHMID

Im April 2022 veröffentlichte der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats von Mathias
Reynard (sp, VS) den Bericht «Sexuelle Belästigung in der Schweiz: Ausmass und
Entwicklung». Der Postulant hatte vom Bundesrat verlässliche Zahlen über sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit gefordert. 
Nach einer Erklärung zur begrifflichen Definition von sexueller Belästigung präsentierte
der Bericht verschiedene Zahlen und Eckpunkte zu sexueller Belästigung in der Schweiz.
So konnte beispielsweise festgestellt werden, dass im Jahr 2020 1'435 Straftaten zu
sexueller Belästigung registriert wurden und dass 15 bis 20 Prozent der
Gesamtbevölkerung in ihrem Leben sexuelle Belästigung erleben. Weiter wurde
festgestellt, dass der Grossteil der Betroffenen von sexueller Belästigung Frauen sind.
Darüber hinaus seien LGBTQ+-Personen oder Menschen mit Behinderung besonders
gefährdet, Opfer von übergriffigem Verhalten zu werden. 
Die Regierung eruierte in verschiedenen Bereichen der Erfassung, Meldung oder
strafrechtlichen Verfolgung von sexueller Belästigung Verbesserungspotential.
Kontinuierliche Daten zu sexueller Belästigung lägen lediglich aus der polizeilichen
Kriminalstatistik (PKS) vor, die nur einen Teilbereich der Belästigungen festhalte. In
Bevölkerungsbefragungen, die beispielsweise Opferraten oder Dunkelziffern erfragten,
fielen die Opferzahlen sexueller Belästigung höher aus als in der PKS; die
Bevölkerungsbefragungen seien aber aufgrund verschiedener Erhebungsmethoden,
-häufigkeiten oder Frageformulierungen nur schwer vergleichbar. Weiter seien die
Hürden für das Melden oder Anzeigen sexueller Belästigung sowohl im öffentlichen
Raum als auch am Arbeitsplatz hoch. Viele Übergriffe würden gar nicht oder erst bei
grossem Leidensdruck gemeldet. 
Im Fazit des Berichts anerkannte der Bundesrat die Problematik sexueller Belästigung
im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz sowie im privaten Umfeld. Bezüglich der
Empfehlung zur Erhebung von umfassenderen Daten zu sexueller Belästigung verwies er
auf die Gleichstellungsstrategie 2030: In dieser werde die Finanzierung und
Durchführung einer Prävalenzstudie geprüft, in die auch die sexuelle Belästigung
einbezogen werden könnte. Um Hürden zum Melden sexueller Belästigung abzubauen,
hätten die Kantone eine umfangreiche Website der Opferhilfe Schweiz mitgestaltet.
Zudem sei ein telefonisches 24-Stunden-Beratungsangebot für Gewaltbetroffene in der
Prüfung. Da zum Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bereits sehr viele
Massnahmen umgesetzt seien, unterstrich der Bundesrat die Wichtigkeit von
betrieblichen Massnahmen, wie beispielsweise klaren Richtlinien, Schulungen oder

POSTULAT
DATUM: 27.04.2022
LENA BALTISSER
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externen Meldestellen. 2

Grundrechte

Mit der Annahme eines Postulates Reynard (sp, VS) beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat, Möglichkeiten zu prüfen, wie Daten zu Diskriminierungen aufgrund
sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität erhoben werden könnten. Ein
spezielles Augenmerk soll auch auf Mehrfachdiskriminierungen geworfen werden. Da
Yves Nidegger (svp, GE) den Vorstoss bekämpfte, stellte sich die geschlossene SVP-
Fraktion gegen das Anliegen und Roland Rino Büchel (svp, SG) brachte in der Diskussion
ein Beispiel aus Schottland ein, das ihm Angst mache: In einer Primarschule gebe es nur
noch eine Art Toiletten, weil die Kinder sich sonst entscheiden müssten, wohin sie
gehen sollen. Daran anknüpfend richtete er die Frage an Bundesrätin Sommaruga,
welche das Anliegen im Namen des Gesamtbundesrates unterstützte: „Können Sie
bestätigen, dass wir uns nicht so wahnsinnig verhalten wie die Schotten?“ Es gehe ja nur
darum, sich die Frage der Diskriminierung überhaupt einmal anzuschauen, und
Hinschauen, das sei die Aufgabe des Bundesrates, führte Sommaruga aus. Mit 116 zu 73
Stimmen wurde das Postulat in der Sommersession 2017 überwiesen. 3

POSTULAT
DATUM: 01.06.2017
KARIN FRICK

Im Juni 2022 veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht über die Möglichkeiten zur
Verbesserung der Datenlage zu Diskriminierungen von LGBTI-Personen. Er erfüllte
damit ein 2017 überwiesenes Postulat Reynard (sp, VS). Im Bericht stellte der Bundesrat
fest, dass die Datenlage zu Diskriminierungen aufgrund sexueller Orientierung oder
Geschlechtsidentität «heute tatsächlich sehr dünn» sei. Allerdings sei die
entsprechende Datenerhebung auch «keine einfache Angelegenheit», wie eine in
Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie des SKMR gezeigt habe. Quantitative
Bevölkerungsumfragen eigneten sich dazu eher schlecht. LGBTI-Personen bildeten
keine homogene Gruppe, weshalb Zahlen zu den verschiedenen Ausprägungen separat
erhoben werden müssten. Dabei handle es sich jedoch um zahlenmässig kleine
Gruppen, die zudem mangels Erhebungsrahmen in Form eines Registers o.ä. schwierig
zu identifizieren seien, sodass es «eine grosse Herausforderung» sei, eine
repräsentative Stichprobe der LGBTI-Bevölkerung zu gewinnen. Überdies seien
Diskriminierungserfahrungen aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmungen und
Selbsteinschätzungen subjektiv. Um sie allenfalls in standardisierte
Bevölkerungsumfragen integrieren zu können, müssten durch qualitative Forschung
zuerst geeignete Fragestellungen zur Erfassung des Phänomens entwickelt werden.
Damit könnte auch ein vertieftes Verständnis von Mehrfachdiskriminierungen
gewonnen werden – eine explizite Forderung des Postulats. In diesem Sinne ermutigte
die Regierung Forscherinnen und Forscher dazu, Projekte mit entsprechendem
Schwerpunkt beim Schweizerischen Nationalfonds einzureichen. Abschliessend verwies
der Bundesrat auf laufende Arbeiten zur Verbesserung der Datenlage zu
Hassverbrechen – eine Konsequenz der Aufnahme des Verbots der Diskriminierung
aufgrund der sexuellen Orientierung in das Strafgesetzbuch; am Ende dieses Prozesses
sollte das BFS im Rahmen der polizeilichen Kriminalstatistik Zahlen zu Diskriminierung
durch Hassverbrechen aufgrund der Geschlechterzugehörigkeit oder der sexuellen
Orientierung ausweisen können. 4

BERICHT
DATUM: 22.06.2022
KARIN FRICK

1) AB NR, 2018, S. 2213; AB NR, 2019, S. 437 f.
2) Bericht BR vom 27.4.22; Medienmitteilung BR vom 27.4.22; TA, 28.4.22
3) AB NR, 2017, S. 854 f.
4) Bericht BR vom 22.6.22
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